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Mit der Umsetzung der Istanbul Konvention kommt auch die Verpflichtung für die Kantone, dass 
alle Kantone Krisenzentren unterhalten müssen, bei denen sich allfällige Opfer melden können. 
Dieses Angebot ist wichtig, da Betroffenen unmittelbar nach einer Gewalttat opfer- und traumasen-
sible Ersthilfe erhalten müssen. Diese Erstbetreuung ist sowohl unter dem medizinischen Fokus 
als auch unter dem psychologischen Aspekt durch Fachpersonen durchzuführen. Die Krisenzen-
tren sollen mit dem Einverständnis der Betroffenen die Kontaktdaten direkt zur zuständigen Opfer-
beratungsstelle weiterleiten dürfen, damit diese später proaktiv Kontakt aufnehmen können. Für 
diese Zentren sollen verbindliche Standards und Grundlagen geschaffen werden. Denn zentrales 
Element dieser Krisenzentren ist, dass diese Soforthilfe und professionelle (!) Dokumentation und 
Sicherung der Spuren ohne Hinzuzug der Polizei gemacht werden muss. 

Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten, wie der Kanton diese Vorgaben 
umsetzt, wie der Zeitplan bezüglich der Umsetzung ausgestaltet werden kann und ob allen-
falls eine Zusammenarbeit mit Baselstadt für die Umsetzung zum Tragen kommt.   


